
Gemeinde Bippen   Bippen, den 05.07.2022 

 
 

 
Beschlussvorlage Bippen 

BIP/038/2022 

 
 
Datum Gremium Zuständigkeit 
14.07.2022 Straßen- und Wegeausschuss Vorberatung 
31.08.2022 Verwaltungsausschuss Entscheidung 
 
 
 
 
Neuregelung der Straßennamen in der Gemarkung Restrup 

 
Der Ortsteil Restrup zeichnet sich dadurch aus, dass die vorhandenen Häuser keine Straßen-
namenanschrift, sondern ausschließlich die Anschrift „Restrup 19“, „Restrup 35 a“, etc. haben. 
Vor dem Hintergrund des ein oder anderen Gebäudes in Restrup, durch Baugenehmigungen im 
Außenbereich sowie durch die Neuschaffung der Außenbereichssatzung entsteht derzeit noch 
mehr Durcheinander hinsichtlich der Adressfindung. Dies ist vor dem Hintergrund der Digitalisie-
rung, dem Hintergrund, dass die Menschen im Notfall von Rettungsfahrzeugen, Feuerwehr und 
Polizei faktisch nur über Straßennummern erreichbar sind, ein Zustand, der zu verändern ist.  
 
Aus Sicht der Verwaltung sollten daher Gespräche vor Ort, hier – so denke ich mir – mit Vertre-
tern des Schützenvereins und Vertretern der Jagdgenossenschaft, geführt werden, um sich 
dem Thema anzunähern, damit Restrup auch entsprechende Straßennamen erhält.  
 
Hier gibt es sehr natürliche zukünftige Straßennamen, wie beispielsweise „Die alte Backstein-
straße“. Andere Namen könnten eine Orientierung an der Gemarkung haben oder mit den Be-
teiligten vor Ort abgestimmt werden. Dies kann durchaus auch ein sensibler Punkt sein, da die 
ein oder andere Firma ihren Briefkopf etc. ändern muss.  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur Neustrukturierung der Straßennamen in Restrup führt die Verwaltung Gespräche mit Bürge-
rinnen und Bürgern, um so eine Lösung zu erreichen, die für die Verkehrssicherheit und die 
Erreichbarkeit Sicherheit bietet.  
 
 
 
 
(Tolsdorf) 
Bürgermeister 
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